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Jugendschöffen für die Wahlperiode 2019 – 2023  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im ersten Halbjahr 2018 werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amts-
zeit von 2019 bis 2023  gewählt. 
 
Der Präsident des Landgerichts Köln hat die Zahl der benötigten Jugendschöffen für den 
Zuständigkeitsbereich des Amtes für Jugend, Bildung und Sport der Stadt Wermelskirchen 
festgesetzt. Demnach werden für die Jugendkammer des Landgerichts Köln 2 Jugend-
hauptschöffen  (1 weiblicher und 1 männlicher) und für das Jugendschöffengericht des 
Amtsgerichts Bergisch Gladbach 4 Jugendhauptschöffen  (2 weibliche und 2 männliche) 
benötigt. 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wermelskirchen schlägt doppelt so viele Personen vor, 
wie an Jugendschöffen benötigt werden. Nach der öffentlichen Auflegung im Amt für Jugend, 
Bildung und Sport wählt der Schöffenwahlausschuss aus diesen Vorschlägen der Liste aus. 
 
Gesucht  werden Bewerber_innen, die: 
• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und die deutsche Sprache ausreichend be-

herrschen, 
• in Wermelskirchen wohnen, 
• am 01.01.2019 mindestens 25 Jahre und höchstens 69 Jahre alt sein werden, 
• gesundheitlich geeignet sind, 
• über soziale Kompetenz, Lebenserfahrung und Menschenkenntnis verfügen, um das 

Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen zu können, 
• erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sind. 
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Ausgeschlossen  sind Personen, die: 
• zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurden oder solche, gegen 

die wegen einer schweren Straftat ermittelt wird, 
• in der Justiz tätig sind, 
• als Religionsdiener tätig sind. 
 
Schöffen sind bei der Urteilsfindung mit den Berufsrichtern gleichberechtigt und beraten sich 
mit diesen. Ihnen steht in der Hauptverhandlung das Fragerecht zu. 
 
Ich bitte Sie, mir die von Ihnen vorgeschlagenen Personen bis zum 20.04.2018 zu melden. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf www.schoeffenwahl.de. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Katja Töbelmann 
Amt für Jugend, Bildung und Sport 


